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Bedingungen für den / das Oberbank 
Sparbrief / Sparkonto / Geldmarktkonto / Systemsparkonto  
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1.1. Konto 
Der / Das Oberbank Sparbrief / Sparkonto / Geldmarktkonto / Systemsparkonto dient nur dem Zweck des Sparens und lautet auf den Vor- und Zunamen des Kontoinhabers bzw. auf den Namen der Firma. Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Überweisungen, Dauer- und Einzugsaufträge etc.) über den / das Oberbank Sparbrief / Sparkonto / Geldmarktkonto / Systemsparkonto ist nicht ge-stattet. 
 
Der Oberbank Sparbrief, das Sparkonto, das Geldmarktkonto und das Systemsparkonto werden im folgenden auch gemeinsam als "Spareinlagekonten" bezeichnet.  
 
Die Einräumung eines Kreditrahmens ist ausgeschlossen. Die Überziehung der Spareinlagekonten durch den Kunden ist nicht gestattet. Sollte es dennoch ausnahmsweise zu Passivsalden kommen, ist der Kunde verpflichtet, diese unverzüglich auszugleichen, bzw. ist die Bank berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, den entsprechenden Betrag von einem anderen laufenden Konto des Kunden umzubuchen. 
 
Je Spareinlagekonto gibt es nur einen Inhaber. Die Erteilung einer Zeichnungsberechtigung ist möglich. Kredit- karten zu den Spareinlagekonten werden nicht ausgegeben. Eine Sicherung durch Losungsworte ist nicht möglich.  
1.2. Geld des Kontoinhabers 
Über das Spareinlagekonto dürfen vom Kontoinhaber keine Gelder für fremde Rechnung angelegt oder Treuhandgelder geleitet werden.  
1.4. Urkunden / Zusendung von Informationen 
Über die Spareinlagekonten werden keine Sparurkunden oder dgl. ausgestellt. Der Kunde erhält lediglich in vereinbarter Weise Kontoauszüge zur Information über den Kontostand.  
 
Ungeachtet der Vereinbarung zwischen Oberbank und dem Kontoinhabers über die Art und Häufig-keit der Informationen über die Kontoverbindung (Kontostand etc.) darf die Oberbank, wenn es ihr zweckmäßig erscheint, die Informationen auch zusenden. Eben-so kann der Kontoinhaber die Zu-sendung der für ihn bestimmten Informationen verlangen. In beiden Fällen werden lediglich die Selbstauslagen verrechnet.  
1.3. Einzahlungen 
Die Einzahlungen müssen, je nach Vereinbarung in Euro geleistet werden und werden in jeder beliebigen Höhe entgegengenommen. Die Bank behält sich jedoch vor, jederzeit die Entgegennahme von Einzahlungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.  
2. Verzinsung
2.1. Die Verzinsung von Geldmitteln auf diesen Konten beginnt am Tag der Gutschrift von Geld-mitteln und endet am Tag, der deren Abhebung oder Umbuchung von diesen Konten vorangeht.
2.2. Für die Verzinsung wird der Monat mit 30 Tagen, das Jahr mit 360 Tagen gerechnet.
2.3. Die Bank schreibt die Zinsen jeweils am 31.12. des Kalenderjahres, beim Geldmarktkonto jeweils am Ende des Kalenderquartals, in der Währung des Kontos gut. Bei vollständiger Auszahlung vor dem 31.12. eines Kalenderjahres (bzw. beim Geldmarktkonto vor dem Ende eines Kalender-quartals) werden die Zinsen gemäß Ziff. 2.1. am Tag der Auszahlung gutgeschrieben. Die Zinsen werden dem jeweiligen Konto gutgeschrieben und ab diesem Tag ebenfalls mit dem jeweils gültigen Zinssatz verzinst (Kapitalisierung). Werden beim Oberbank Sparbrief auf besonderen Wunsch des Kunden die Zinsen einem separaten Abrechnungskonto gutgeschrieben, so werden diese an-schließend mit dem zu diesem Abrechnungskonto geltenden Zinssatz verzinst.
2.4. Die Zinsen werden jeweils unter Abzug der nach den jeweils gültigen Rechtsvorschriften abzu-führenden Zinsabschlagssteuern gutgeschrieben.
II. OBERBANK SPARBRIEF
1.
III. OBERBANK SPARKONTO
1.
Auf Oberbank Sparbriefe ist nur eine Einmaleinzahlung möglich. Nachlagen auf einen be-stehenden Sparbrief sind nicht möglich.
Das Oberbank Sparkonto ist ein täglich fälliges Konto und kann daher sowohl vom Kunden als auch von der Bank jederzeit zur Rückzahlung fällig gestellt werden.
2.
Die Verzinsung und die Laufzeit des Oberbank Sparbriefes richten sich nach der bei Abschluß des Sparbriefs getroffenen, festen Vereinbarung.
4.
3.
Die Einzahlung auf den Oberbank Sparbrief wird zum Ende der Laufzeit automatisch zur Rück-zahlung fällig. Das Guthaben wird am Ende der Laufzeit auf das vereinbarte Abrechnungskonto umgebucht.
5.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden die laufenden Zinsen per 31.12. eines jeden Jahres bzw. am Ende der Laufzeit dem Sparbriefkonto gutgeschrieben.
2.
Der Oberbank Sparbrief ist beiderseits während der vereinbarten Laufzeit nur aus wichtigem Grund kündbar. Ist der wichtige Grund von der Oberbank nicht zu vertreten, so ist der Kunde verpflichtet, der Oberbank Nachteile in der Höhe von 50 % der für den vorzeitig behobenen Betrag angefallenen Zinsen zu ersetzen. Abweichend hiervon sind beim Oberbank-Sparbrief mit jährlich steigenden Zinsen (Stufenzinsen) vorzeitige Verfügungen erstmals nach Ablauf von 12 Monaten seit Anlage möglich. Wiederein-zahlungen sind jedoch nicht möglich, der Sparbrief wird dann nur noch mit dem niedrigeren Kapital fortgeführt und verzinst. Der jeweilige Zinssatz findet nur auf den nach der jeweiligen Verfügung noch vorhandenen Sparbetrag Anwendung.
Die Verzinsung ist variabel. Maßgeblich für die Verzinsung ist jeweils der Zinssatz, den die Bank für neu hereingenommene Einlagen auf dem Oberbank Sparkonto zahlt. Der Zinssatz wird von der Oberbank aufgrund der Marktbedingungen und in Abhängigkeit von der Entwicklung der Sätze der Weltfinanzmärkte festgesetzt.
3.
Der aktuell gültige Zinssatz ist jeweils dem Preisaushang zu entnehmen. Dieser Zinssatz gilt ab dem Tag des Preisaushangs auch für bestehende Sparkonten.
IV. OBERBANK GELDMARKTKONTO UND SYSTEMSPARKONTO
1.
Das Oberbank Geldmarktkonto / Systemsparkonto ist ein täglich fälliges Konto und kann daher sowohl vom Kunden als auch von der Bank jederzeit zur Rückzahlung fällig gestellt werden.
2.
Die Verzinsung ist variabel und richtet sich nach der jeweils aktuellen Höhe der Einlage.
4.
3.
Die nach Einlagenhöhe gestaffelten Zinssätze werden von der Oberbank aufgrund der Marktbe-dingungen und in Abhängigkeit von der Entwicklung der Sätze der Weltfinanzmärkte festgesetzt.
Die aktuell gültigen Zinssätze der jeweiligen Betragsstaffeln sind dem Preisaushang zu ent-nehmen, diese gelten mit Wirkung ab dem Tag des Preisaushangs auch für die bereits be-stehenden Geldmarkt- und Systemsparkonten.
V. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN
1. Zusendung und Änderung der Bedingungen
1.1.  Die Oberbank wird den Kunden auf eine Änderung der Bedingungen für die Sparkonten oder die Einführung zusätzlicher Bedingungen unmittelbar durch Übersendung einer entsprechenden Mit-teilung auf dem mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationsweg, oder wenn ein solcher Hinweis nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang oder Auslegung in den Schalterräumen hinweisen. Die aktuell gültigen Bedingungen die Sparkonten stehen darüberhinaus in den Oberbank-Geschäftsstellen zur Mitnahme zur Verfügung.
1.2.  Nach erfolgtem Hinweis gilt die Änderung als genehmigt, wenn der Kunde ihr nicht binnen 6 Wochen nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht, wobei für die Einhaltung der Frist der Zeitpunkt der Absendung des Widerspruchs durch den Kunden maßgeblich ist. Auf diese Folge wird die Bank den Kunden in der Mitteilung gesondert hinweisen.
1.3. Wenn der Kunde mit der Änderung der Geschäftsbedingungen der Oberbank nicht einver-standen ist, ist er verpflichtet, seine Nichtzustimmung an die Oberbank schriftlich bekannt zu geben.
2. Entgelte
Die jeweils für die Spareinlagekonten maßgeblichen Entgelte / Gebühren ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preisaushang.
3. Adressänderungen
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, der Oberbank jede Änderung seiner Adresse unverzüglich bekannt zu geben. Gibt der Kontoinhaber Änderungen seiner Adresse nicht bekannt, gelten schriftliche Er-klärungen der Oberbank als zugegangen, wenn sie an die letzte der Oberbank bekannt gewordene Adresse gesendet wurden.
4. Rechtswahl
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Kontoinhaber und Oberbank gilt das Recht der Bundes-republik Deutschland mit Ausnahme der Kollisionsregelungen des EGBGB.
5. Ergänzend gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Oberbank, Niederlassung Deutschland" in ihrer jeweils gültigen Fassung.
5.
Die Betragsgrenzen der Einlagen, welche für den jeweiligen Zinssatz maßgeblich sind, sind eben-falls variabel und gelten bis auf weiteres. Die aktuellen Betragsgrenzen sind ebenfalls dem Preis-aushang zu entnehmen und gelten mit Wirkung ab dem Tag des Preisaushangs auch für die be-reits bestehenden Geldmarkt- und Systemsparkonten.
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